
Allgemeinverfügung über die Anerkennung von Plakett en nach der tschechischen 
Regierungsverordnung über die Zuordnung der Kraftfa hrzeuge zu Schadstoffgruppen 
und über Umweltplaketten in der Umweltzone Ruhrgebi et im Stadtgebiet Bochum 

I. Kraftfahrzeuge der Klassen M und N1, die mit einer Plakette nach der tschechischen 
Regierungsverordnung über die Zuordnung der Kraftfahrzeuge zu Schadstoffgruppen und 
über Umweltplaketten vom 6. Februar 2013 (Gesetzessammlung Nr. 56/2013/Sb) 
gekennzeichnet sind, sind auf Grundlage des § 1 Absatz 2 der 35. BImSchV von den 
Verkehrsverboten innerhalb einer Umweltzone unter der in Satz 2 bezeichneten 
Voraussetzung ausgenommen.  

Die Befreiung gilt nur, wenn die Fahrzeuge eine Plakette aufweisen, die dieselbe Farbe 
aufweist wie die im Zusatzzeichen zum Zeichen 270.1 zur Freistellung vom Verkehrsverbot 
nach § 40 Absatz 1 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (lfd. Nr. 46 der Anlage 2 
Abschnitt 6 zu § 41 der Straßenverkehrs-Ordnung vom 6. März 20132) angezeigten 
Plaketten nach § 2 Absatz 1 i.V.m. Anhang 1 der 35. BImSchV. Dann gelten diese 
tschechischen Plaketten als die auf dem Zusatzzeichen gezeigten Plaketten. 

Die Regelungen dieser Allgemeinverfügung können jederzeit ganz oder teilweise widerrufen 
werden. 
 
II. Die Allgemeinverfügung tritt am 15.10.2014 in Kraft. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe schriftlich 
oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle Klage beim 
Verwaltungsgericht Gelsenkirchen, Bahnhofsvorplatz 3, 45879 Gelsenkirchen, erhoben 
werden. Wird die Klage schriftlich erhoben, sollen ihr zwei Abschriften beigefügt werden. 
Die Klage kann auch in elektronischer Form nach Maßgabe der Verordnung über den 
elektronischen Rechtsverkehr bei den Verwaltungsgerichten und den Finanzgerichten im 
Lande Nordrhein-Westfalen – ERVVO VG/FG – vom 07.11.2012 (GV.NRW. S. 548) in der 
jeweils geltenden Fassung eingereicht werden. Das elektronische Dokument muss mit einer 
qualifizierten elektronischen Signatur nach § 2 Nummer 3 des Signaturgesetzes vom 16. Mai 
2001 (BGBl. I S. 876) in der jeweils geltenden Fassung versehen sein und an die 
elektronische Poststelle des Gerichts übermittelt werden. Sollte die Frist durch das 
Verschulden eines von Ihnen Bevollmächtigten versäumt werden, so würde dessen 
Verschulden Ihnen angerechnet werden. 
Hinweis: 
Bei der Verwendung der elektronischen Form sind besondere technische 
Rahmenbedingungen zu beachten. Die besonderen technischen Voraussetzungen sind 
unter www.egvp.de aufgeführt. 
 
Bochum, den 06.10.2014 
Die Oberbürgermeisterin 
In Vertretung  
 
Birgitt Collisi 
                                                
1 Kraftfahrzeuge der Klassen M und N gemäß Anhang II A Nr. 1 und Nr. 2 der Richtlinie 2007/46 EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. September 2007 zur Schaffung eines Rahmens für die 
Genehmigung von Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeuganhängern sowie von Systemen, Bauteilen und 
selbstständigen technischen Einheiten für diese Fahrzeuge (ABl. L 263 vom 9.10.2007, S. 1), die zuletzt durch 
die Verordnung (EU) Nr. 195/2013 der Kommission vom 7. März 2013 zur Änderung der Richtlinie 2007/46/EG 
des EuropäischenParlaments und des Rates u der Verordnung (EG) Nr. 692/2008 der Kommission hinsichtlich 
innovativer Technologien zur Verminderung der CO2-Emissionen von leichten Personenkraftwagen und 
Nutzfahrzeugen (ABl. L 65 vom 8.3.2013, S. 1) geändert worden ist. 
2 BGBl Jahrgang 2013 Teil I  



 
Der Inhalt dieser öffentlichen Bekanntmachung ist auch im Internet unter 
www.bochum.de/amtsblatt veröffentlicht. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


